
Beilage Nr. 16/1982 

Gesetz vom 

geändert wird 

E n t w u r f 

, mit dem das Wiener Veranstaltungsgesetz 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Das Wiener Veranstaltungsgesetz, LGBl. für Wien Nr. 12/1971, in der 

Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 22/1976 und Nr. 17/1981, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 9 Z 6 hat zu lauten: 
"6. Unterhaltungsspielapparate und Münzgewinnspielapparate (§ 15)." 

2. § 15 hat zu lauten: 

"§ 15. (1) Unterhaltungsspielapparate im Sinne dieses Gesetzes sind 

jene nicht nach§ 5 Abs. 1 Z 2 und§ 6 Abs. 1 Z 4 und 5 lit. e zu 
beurteilenden automatisdhen Geräte und Spielapparate, die keine Ver­
mögensleistung des Veranstalters an den Benützer vorsehen und der 

bloßen Unterhaltung dienen. Münzgewinnspielapparate .im Sinne dieses 
Gesetzes sind Spielauto~aten, die nach Einwurf von Scheidemünzen die 
Entscheidung über Gewinn und Verlust selbsttätig (mechanisch oder 
elektronisch), ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängig, 

herbeiführen und als Spielerfolg entweder einen Münzgewinn auswerfen 
oder den Verlust des gesamten Einwurfes anzeigen, die aber wegen der 

Begrenzung des Münzeinwurfes und -gewinnes nicht unter das Glücks­
spielmonopol (§ 1 Abs. 2 Z 7) fallen. 



(2) Konzessionen fUr den Betrieb von Unterhaltungsspielapparaten und 
M"tinz-gewinnspielapparaten dürfen nicht verliehen werden, wenn die 
Zahl der aufgrund der angestrebten Konzession und allenfalls vor­
handener anderer Konzessionen in derselben Veranstaltungsstätte 
insgesamt zu betreibenden Unterhaltungsspielapparate und Münzgewinn­
spielapparate zwei Ubersteigen wUrde. Dies gilt jedoch nicht flir 
Veranstaltungsstätten, die sich im Volksprater (§ 6 Abs. 1 Z 1) oder 
Laaerwald (§ 6 Abs. 2 Z 2) befinden. 

(3) Außerhalb der in Abs. 2 genannten Volksbelustigungsorte dürfen 
Konzessionen für den Betrieb von Unterhaltungsspielapparaten oder 
Münzgewinnspielapparaten nur verliehen werden, wenn die Veranstal­
tungsstätte von öffentlichen und privaten Pflichtschulen, mittleren 
und höheren Schulen sowie vergleichbaren Privatschulen, von SchUler­
heimen, Horten und Jugendzentren flir Kinder und Jugendliche weiter 
als loo m (gemessen in der Luftlinie von den Ein- und Ausgängen) 
entfernt ist. 

(4) Konzessionen fUr den Betrieb von Unterhaltungsspielapparaten und 
MUnzgewinnspielapparaten dürfen, falls es sich nicht um die Er­
neuerung einer durch Zeitablauf erloschenen Konzession handelt, nur 
auf die Dauer von längstens zwei Jahren verliehen werden. 

(5) Unterhaltµngsspielapparate und MUnzgewinnspielapparate müssen 
entsprechend ihrer Art als solche gekennzeichnet sein und haben eine 
deutlich lesbare Beschriftung mit wahrheitsgetreuen Angaben Uber die 
bereitstehenden Spielmöglichkeiten bzw. Gewinnchancen sowie Namen, 
Anschrift und Telefonnummer des Veranstalters zu tragen." 



3. § 29 Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten: 
"Außerdem ist er verpflichtet, den gemäß§ 25 Abs. 2 an ihn er­
gangenen Anordnungen Folge zu leisten und die AusUbung einer 
Konzession entgegen§ 15 Abs. 5 hintanzuhalten." 

4. § 3o Abs. 1 z 1 hat zu lauten: 
"1. Der entgeltliche Betrieb von nicht als MUnzgewinnspielapparaten 
(§ 15) zu behandelnden Spielapparaten, bei denen dem Benutzer eine 
Vermögensleistung in Form von Geld, Waren oder einer nicht bloß in 
einer automatischen Spielverlängerung bestehenden Gegenleistung ftir 
einen S~ielerfolg erbracht oder in Aussicht gestellt oder eine 
Erfolgsbescheinigung (Urkunde, Jeton, Plakette u.dgl.) ausge:folgt 
wird, auch wenn diese nicht in eine Vermögensleistung umtauschbar 
ist,n 

5. § 32 Abs. 5 hat zu lauten: 
"(5) Im Falle eines Betriebes von Unterhaltungsspielapparaten oder 
Mtinzgewinnspielapparaten ohne Konzession, eines nach§ 3o Abs. 1 
verbotenen Betriebes von Spielapparaten oder einer§ 15 Abs. 5 
zuwiderlaufenden Konzessionsausübung können die Apparate ein­
schließlich der darin befindlichen Entgelte für verfallen erklärt 
werden, soweit das Verwaltungsstrafgesetz die Verfallsstrafe 
regelt." 

6. § 33 Abs. 4 hat zu lauten: 
"(4) Personen, die im Jahre 1974 oder 1975 bereits seit 20 Jahren 
eine - allenfalls erneuerte - Konzession zum Betrieb von gemäß§ 
30 Abs. 1 Z 1 verbotenen Spielapparaten besessen haben, ist diese 
auf Antrag für die bisherige Veranstaltungsstätte und bis zum 

bisherigen Umfang zu erneuern, sofern die sonstigen gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Konzessionsverleihung vorliegen. Personen, 
die im Verlaufe der Jahre 1981 oder 1982 ·auf Grund einer Kon-­
zession zum Betriebe von Unterhaltungsspielapparaten ftir eine 
gemäß§ 15 Abs. 3 nicht mehr in Betracht kommende Veranstaltungs­
stätte berechtigt waren, ist die Konzession ungeachtet des be­
stehenden Aus·schlusses, bei Vorliegen der sonstigen Vorausset­
zungen für die Konzessionsverleihung auf Antrag befristet bis 31. 
Dezember 1985, für die bisherige Veranstaltungsstätte und bis zum 
bisherigen Umfang zu erneuern." 



Erläuterungen 
zur Novellierung des Wiener Veranstaltungsgesetzes 

Das Wiener Veranstaltungsgesetz 1971 wurde im Jahre 1976 und zu­
letzt im März 1981 (hinsichtlich Straßenmusikveranstaltungen) 
novelliert. Die letztgenannte Novelle ist im LGBl. Nr. 17/1981 
erschienen. 

Die Novelle des heurigen Jahres gründet sich auf' die vom amts­
führenden Stadtrat für Kultur und Bürgerdienst einberufene Enquete 
über Spielapparate vom 29. April 1981 und die aus der Anhörung der 
Vertreter der betrof'fenen Kreise gewonnenen Erf'ahrungen. Einer­
seits wird die Zurückdrängung von Unterhaltungsspielapparaten aus 
d~r Nähe von Schulen und Jugendzentren gewUnscht, anderseits soll 
an Stelle des ausnahmslosen Verbotes von Gewinnspielen die 
Möglichkeit eines überwachbaren Spielbetriebes vorgesehen werden. 
Der Spielanreiz wird dadurch in Grenzen gehalten, daß nur solche 
Münzgewinnspielapparate in Frage kommen, die inf'olge der Be­
schränkung des Münzeinwurfes (derzeit max. 5 S) und des Gewinnes 
(derzeit max. 100 S) nicht unter das Glücksspielmonopol fallen. 
Glücksspielautomaten für höhere Einsätze und mit höheren Gewinn­
chancen bleiben somit den staatlich überwachten Spielbanken vor­
behalten. Da nur bei Glücksspielautomaten, nicht aber bei Geschick­
lichkeitsspielapparaten gleiche Gewinnchancen für routinierte und 
nicht routinierte Spieler bestehen, werden als Münzgewinnspiel­
apparate nur Glücksspielautomaten zugelassen. Wirksame Vor­
kehrungen im Interesse des Jugendschutzes, Beibehaltung der Be­
schränkung auf höchstens zwei Apparate pro Veranstaltungsstätte 
(Volksbelustigungsorte wie der Prater bleiben ausgenommen) werden 
dem Uberhandnehmen vorbeugen. Bezüglich der Kennzeichnung.der 
Geräte, die im Interesse der Konsumenten eingefüh~t wird, werden 
die Inhaber der Veranstaltungsstätten in die Verantwortung mit­
eingebunden und die strengen Strafbestimmungen (100 000 S und Ver­
fall von Spielapparaten) um zusätzliche Tatbestände erweitert, um 
Mißbräuchen besser als b~sher entgegenzuwirken. 
Auf Grund des Begutachtungsverfahrens wird von der Verbannung des 
Münzgewinnspieles in abgeschlossene Räume Abstand genommen, um 
eine ausreichende Überwachungsmöglichkeit zu behalten. Bezüglich 
des neu eingeführten Verbotskreises um Schulen wird eine Übergangs­
regelung zu Gunsten der bestehenden Konzessionen vorgesehen. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Zu Z 1, 2 und 4: 
Bei den konzessionspflichtigen Veranstaltungen war der Begriff' 
"Münzgewinnspielapparate" einzufügen und dieser damit von den 
Unterhaltungsspielapparaten, die definitionsgemäß keinen Gewinn 
vorsehen, und von den verbotenen Ausspielungen jeglicher und unbe­
schränkter Art abzugrenzen. 



Unter der Voraussetzung, daß der Einwurf auf Scheidemünzen bis 
5 S begrenzt ist und entweder der Verlust des vollen Einsatzes 
oder der Auswurf eines MUnzgewinnes bis höchstens 100 S durch 
einen Glücksspielautomaten herbeigeführt wird, ist anzunehmen, daß 
kein Mißbrauch mit höheren Einsätzen oder unter Vorgaukelung 
höherer Gewinnchancen stattfindeto Die hier genannten Werte 
resultieren aus der derzeitigen Bagatellgrenze des GlUcksspi~l­
gesetzes, BGBl. Nr. 69/1962 zuletzt geändert mit BGBl. Nr.98/1979, 
die entsprechend der Inanspruchnahme der Bundeskompetenz für 

dieses Bundesmonopol maßgebend sind. Eine allfällige Änderung der 
Kompetenzabgrenzung verändert entsprechend dem Kompetenzvorbehalt 
zugunsten des Bundes im§ 1 Abs. 2 Z 7 (Veranstaltungen, die unter 
das Glücksspielmonopol fallen) des Wiener Veranstaltungsgesetzes 
auch dessen Anwendungsbereich. 

Zu Z 2: 
Die für Unterhaltungsspielapparate geltende allgemeine Be­
schränkung auf zwei Spielapparate pro Veranstaltungsstätte wird 
mit den bisherigen Ausnahmen (allerdings ohne die nicht mehr be­
spielten, ehemaligen Volksbelustigungsorte in Ottakring und 
Hernals) aufrechterhalten, wobei jedoch Unterhaltungsspielapparate 
und Münzgewinnspielapparate gleicherweise auf die zulässige Gesamt­
zahl angerechnet werden. 

Die für Unterhaltungsspielapparate geltenden Regelungen werden 
auch fUr die MUnzgewinnspielapparate analog übernommen. 
Im übrigen gelten für die Konzessionierung von Münzgewinnspiel­
apparaten die allgemeinen Verleihungsbestimmungen der§§ 17 und 
18 hinsichtlich Person, örtlichkei:~ usw. 

Unterhaltungsspielapparate und MUnzgewinnspielapparate sollen aus 
der notwendigerweise häuf'ig von Kindern und Jugendlichen be­
gangenen, unmittelbaren Umgebung von Schulen und Jugendein­
richtungen gemäß Abs. 3 zurückgedrängt werden. Der Schutzkreis von 
100 m Radius soll für alle Stadtgebiete einheitlich und generell 
gelten. Wohl bleiben noch .bestehende (ohnedies zeitlich be­
fristete) Konzessionen unberührt, jedoch werden Neuverleihungen 
oder Verlängerungen in diesen Bereichen, soweit nicht die Über­
gangsbestimmungen (Z 6) zutreffen, nicht mehr möglich sein. 

Der die zeitliche Beschränkung einer Konzessionsverleihung 
~egelnde bisherige Abs. 3 wurde systematisch hinter der neueinge­
fügten Verleihungsbeschränkung als Abs. 4 eingereiht. 

!m Abs. 5 wird vorgekehrt, daß die Spieler an den Apparaten die 
Spielmöglichkeiten wahrheitsgetreu ablesen können. Fehl­
informationen sind auch mit Verfallsstrafe bedroht. 



Zu Z 3 und 5: 
Die Einhaltung der den Konsumentenschutzinteressen dienenden Vor­
schriften des§ 15 Abs. 5 muß neben dem Veranstalter auch der In­
haber der Veranstaltungsstätte nach§ 29 Abs. 1 mitverantworten. 
Die Ergänzung des§ 29 Abs. 1 bewirkt die verwaltungsstrafrecht­
liche Verantwortung nach§ 32 Abs. 1 Z 4 mit einer Höchststrafe 
bis 100 000 S. Daneben wird noch die Verfallsstrafe im§ 32 Abs. 5 
auch flir diese Fälle flir zulässig erklärt. 

Zu Z 6: 
Die aus der Novelle 1976 stammende Ubergangsvorschrift, die an­
läßlich des Verbotes bestimmter Spielapparate bis 1980 weitgehende 
Ausnahmen vorsah, ist noch fUr einzelne jahrzehntelange ein­
schlägig tätige Konzessionäre anwendbar. 
Die allgemeine Ubergangsfrist 1980 kann deshalb in Zukunft ent­
fallen. Im Hinblick auf die durch die Einflihrung der Verbotskrei-se 
gemäß§ 15 Abs. 3 rur bisherige Konzessionäre entstehenden Härte­
fällen, soll wiederum durch eine mehr als dreijährige Übergangs­
frist eine Amortisation der vom Konzessionär geleisteten In­
vestitionen ermöglicht werden. 
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Wiener Vcr:mstaltungsgcsca 
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Konzcssionspflichtigc V cr:insul tun gen 

§ 9. Einer besonderen behördlid,en Bewilli• 
i;ung (Konzession) bedürfen alle nicht in den 
§§ 5 und 6 bezeichneten Veransakungen. Dazu 
gehören insbesondere: 

1. Theater (§ 10), 

2. Varietes (Kabaretts - § 1 l ). 

3. Zirkusse (S 12)~ 
4. Tienc:hauen (S 13), · 

5. Publikamstan~nterhaltungcn (§ t _. ), 

6. Unterhaltungsspielapparue (§ 15). 

Gelten bei der gleichen konz.essionspfiichtigen 
Veranstaltung mehrere Personen als Veranstal­
ter CS 3 Abs. 1), bedarf jeder einzelne Veranm.1-
ter einer Konzession. Will der V cranstalccr in der 
gleichen Veranstaltungsstätte mehrere der in den 
SS 10 bis 15 besonders genannten konzessions­
pfüc:htigen Veranstaltungen oder eine dieser Ver­
anstaltungen zusammen mit einer anderen kon­
z:essionspflic:htigen Veranstaltung durchführen, 
benötigt Cf' auch dann, wenn die Veranstaltungen 
gemeinsam abgehalten werden, für jede Ver:&n• 
staltun; eine eigene Konz.ession. 

S 15-. (]) Unterhaltungsspielapparace im Sinne 
&:cm Gesetzes sind jene nicht nach S S Abs. l 
Z. 2 und S 6 Abs. 1 Z . .f und 5 lit. e zu bcur­
tcilendt-n :rnromatischen Geräte und Spiel­
~pp3ratc. die keine Vcrmögensleisrung des Ver­
anstalters an den Benützer vorsehen und der 
bloßen Unterhaltung dienen . 

.,(2) Konzessionen für den Betrieb \·on Unter­
haltungsspidapparaten dürfen nidu ,·erlichcn 
werden, wenn die Zahl der auf Grund der 
angesuebten Konzession und allenfalls vorhan­
dener anderer K.oaussionen in der gleichen V er­
amialmngsstitte insgesamt zu bc,:reibenden 
Ua.ccrhalNngsspielapparate zwei übersteigen 
würde- Dies gilt jedoc:h nicht für Vcnnsultungs­
stämn,· die sich im Volksprater (S f> Abs. 2 Z. 1) 
oder Laaerwald (S 6 Abs. 2 Z. 2) befinden, für 
die in anderen Volksbeluscigungsortcn (§ 6 
Abs. 2. Z. 3 bis 6) befindlichen Vennsultungs­
stätun jedoch mit der Maßgabe, daß don die 
Gesamtzahl der z:u betreibenden Untcrha!tungs­
spielapparate sechs nicht übersteigen darf." 

,,(3) Konzessionen für den Betrieb von Untcr­
haltungsspidapparaten dürfen, falls es sich nicht 
um die Erneuerung einer durch Zeitablauf er­
loschenen Konzession handelt. nur auf die Da.uer 
von längstcas zwei Jahren verliehen werden." 



Konzessionsansuc:bcn 

§ 16. Die Konzession erteilt der Magistr_at a.uf 
Amudaen des. Vennsulw,s nach dm.Besciuunwi­
gen 4~ .. S 2 Abs. 2. Das A.I\Sud:i.e;! .. ~ . . Kon­
zessionsverleihung ist schriftlich · einzübriogen 
und hat folgende Angaben zu enthalten: 
L Name, Geburtsdatum und Wohnadresse des 

Veranstalters, bei juristischen Personen und 
Personengesellschaften des Handelsrechtes 
deren Bezeichnung (Firma) und Siez, 

2. Ort der Veranstaltung unter möglichst ge­
~2uer Bezeichnung der Vennst:iltungsscfrte 
,_Jes Luklies) und des N.m,ens ihres Inhlbers. 
bei ßesd1ränkung Jc:r Veranstalcung :1uf 
r:iumlich abgesdilossene Teile der Veranscal­
cungsstätte auch genaue Bezeichnung dieser 
Teile, 

1. 

Persönlkhe Vor:iusseuungen des Konzessions­
werbers 

S 11. (1) Eine natürliche Person erfüllt die 
VoraussetzUngen für den Erweri:, einer Kon­
zession, wenn sie eigenberechtigc, verläßlich und 
vom Konzessiomerweri> nicht awgeschfossen ist. 

(2) Eine Person ist nur dann verl:ißlich, wenn 
von ihr. erwar.tet werden k.uin, daß sie bei Jcr 
Komessio~ausühwig die gesetzlidien Vorschrif­
ten eialulten .111:id -den finanziellen Anforder.m­
gen entspredien w-ird. 

Kon1:essionsverleihung. Bcschrlinkungen und 
Aufträge 

§ 18. (1) Die Koazmion darf nur verliehen 
werden, wenn der Komession.nremer die per­
sönlichen Vorausseaung_ea.. (§; -17) -~~. wenn 
die Vennsultu11gsstitte im Sinne-. des S 21 
Abs. 1 gccignec isc, durdi, den Eni,eri> der K.on­
iession aidit ei.ne strafweise erfolgte Kom:cssions­
,!n:z.i"cltung umgangen würde wrd gegen die 
V -:~l~rhung kein geseczliches Hindernis bestfflt. 
Ein geseo:Iiches Hindernis besteht auch dann, 

· wenn den im Abs. 3 genannten Interessen durch · 
Beschränkungen (Abs. 3) oder Aufuige (Abs. 4) 
nicht oder nicht ausreichend ltedmunr; getragen 
werden kann. die poiizeilidie Obennchung in­
folge d-er ön:lidlen V crh:il.tnisse umnöglidi oder 
uberm:ißig erschwert ist oder ~ie Gefahr be­
;cehc, daß durch die Venasta:lcung ein scn.f­
gescnwi:<iriger Erfolg herbeigeführt wird; Gilt 
eine Vennsca:l'CUngsstätte nidic gemäß S 21 
Abs. 1 Z. 1 oder 2, soodern nur gemäß S 21 
.-\bs. l Z. 3 als geeignet; darf die K.onzession­
er;c nach Erw-irkung der Eignungsfescstellung 
(§ 21 Af>s. 5) verliehen werden, .· wenn- in An­
sehung der vorgesehenen! 1Ver:uüaltUJig- Be<feri:.. 
ken gegen die acsächlicbe-:eignung ·der Vet2ri-
st~rungsstätte bestehen·. · 

(2) -Bei Erfiillun der." · ·'"a:tidim/V~~-g. --~- ...... . 
Setzungen ist dieK.onzemcni"?iii.':~-~-~ 
werben 'sich jedoch 'zwei' :öä'er_'~~P.~~ . . 
um eine Kon:zessicin für'~es~. y~tiings­
stätte und würde die: Aus,übui:ig der. ~~~ Kon­
zession die Ausübung der amleren · gapz ·· oder 
r_eil weise ausschließen, so . _ i~ .· f ~ d_ii · gesei:z-
!1 dien Voraussenwigen bei-allen Bewerf>ern 'vor­
liegen und diese sich. n.idit über •eine gleichzettige 
Konzessionsausübung einigen,. dmi- &.,rerbericffe.­
Kon-zession zu verleihen:,, der die ·bessere-·.Ge"lri11~ 
tür eine ,.)!"<lnu~s~emäße Betriebsführung bietet; 
biccen v:!rschiedene &werber.: :die gleiche Ge­
w:ihr. ist dem -Bewerber der Vor7Jllg zu geben, 

· der früher um die Konzession. angesucht hat.: 
{3) Die bC2..Dtngte Konzession ist hinsic:bilich 

ihrer ~uer, der Are. der, 'V~ca!tÜng, . der 
Veranstaltungs:zeiten .oder :hinsidiilich. '.dä. Per­
sonenkreises, vor d~ jtie· V~tu~g_ ~~­
finden soll, zu beschriakeo,: . ven,n _:jiies . aus 
iicherheitspoliuilichen. .. Gründe~· äus" Grü4den 
des Jugendschutzes, zur Wahnini 'der kufturdlen 

: Interessen, zur Gewähr1eittung; d~-- B'eüiebs­
sicherheü:, i:ur Vermeidung .soörcncfer: Awwir­
kungen auf die Umgebung oder: aus veter.inär­
polizetlichen Rücksichten er:forderlic:b ist u11d be­
hördliche Auftr~e sowie die Bedingungen eines 
die Eignung der Ver20stal-tungsstitte feststellen­
den Bescheides zur Wahrung dieser Interessen­
nicht ausreichen. 

(4) Sofern nicht schon die Bedingungen eines 
die Eignung der V eranstaltunimätte' feststellen­
den . Besdieides ,hieiür' ausrekhen; . hat <ler 
Magistrat alle Aufträge iu · erteilen, die :zur 
Wahrung der im Abs. 3 gcm.cilten Interessen 
notwen-dig sind. 

(5) Vor Erreilunig der Ko.mession hat der 
Magistrat die Bundespoli:zeidirektioo Wien unter 
Setzung einer Frist von vier Wochen zur Jtuße­
rung aufzufordern. Diese Frist ist bei Vorliegen 
wichtiger Gründe :z;u verlängern. Der Bundes­
polizeidirektion Wien stehe gegen den Bescheid 

: des Magistnces ,das Recht der 'Berufung. zu, wenn 
· die Konzession · ~tgegen ihrer· Kußerung ·ver­

liehen oder nicht ancr:zgsgemäß beschrinkt 
wurde. Wer.den durch die Erteilung von Auf­
c rigen sicherhei tspoli:zeil-iche Interessen· berührt, 
1st vorher die Stellungnahme ·d,er Bun:dcspolizei­
dirckrion Wien einZU'holcn. Besdieidausfercigun­
~en ~incl der Bundespoli-zeidirektion W-ien und 
.!~:- K,mrncr der gewerblichen Wirtschaft 
•ür Wien zu übermitteln. 

,.(6) Fällt die Konzessionsverleihung in den 
eigenen Wirkungsbereidi der Gem~inde (S 3 5 
Abs. 2), hat der Magistrat vor der . :Entscheidung 
über das Konzessionsansuc:ben dem zuständigen 
Bezirksvorsteher Gelegenheit zu geben. inner­
halb von zwei Wochen eine Stellungnahme dar­
über abzugeben, ob die gesetzlichen Voraus­
setzungen für die Konzessionsverleihung vor­
liegen." 



Pflidncn des Inhabers der Vennstalblngsstätte, 
des verantwortlichen Beleuchters und der · be:;. 

stellten Aufsichtspersonen 

§ 29. (1) Der Inhaber einer Vennstaltungs­
sc:icte darf diese zur Durchführung einer an­
melde- oder koa-zession,pt1ichcigen Ver:instaltung 
nur dann zur Verfügung stellen, wenn die Ver­
anscalcungsscätt.: im Sinne des § 21 Abs. 1 ge­
eißnet ist und sich -der Ver2.nstalter mit einer 
behördlichen Bescheinigung über die zur Kennt­
nis genommene Anmeldung oder mit dem Be­
scheid ü:ber die Konzessicrn;verleihung :iu~ge­
wiesen har. Befindet sich die Ver1nstalcungsscäcc~ 
bei ihrer Oberg~e 2.n den Venn.st2.lter nicht in 
einem der Eignungsfeststellung entsprechenden 
Zuscand, hac ihr Inhaber sicherzuscel-len, daß 
dieser Zustand bis zum Beginn der Veranstaltung 
hergestellt wird. Ferner hat er die Veranstalter 

. 2uf den ihnen nicht bebnnten Inhalt der die 
Eign.ung der V:: :-1:ma!cungm:icrc oder die Sperr­
z:c:1c ~ec:-etfcnden 3csch~:dc i·.1f:n~rks1m z.u 
machen. Außerdem ist er verptlichcet, den ge­
mäß § 25 Abs. 2 an ihn ergangenen Anordnun­
gen Folge zu leisten. 

(2) Der verantwortliche Beleuchter und sc:in 
Stellvertreter sind verpt1ichcet, den ordnungs­
gemäßen Zustand und die sachgemäße Benützung 
der Beleuchtung~nhge zu übe:-,.•1dien und d1für 
zu sorgen, daß 2llc die Beleuchtung betreffenden 
Vorschriften, Aufträge und Bedingungen einge­
halten werden und den diesbezüglich gemäß § 25 
Abs. 2 ergangenen Anordnungen Folge geleistet 
wird. 

(.3) Die vom V eranst21lcer (Geschäftsführer) für 
die Zeit seiner Abwesenheit bestellten Aufsichts­

. personen müssen während der Ver2.nst2.ltung 

. anwesend sein und dürfen keine Handlungen 
oder Unterlassungen setzen, welche 2ut die Ver-

. let%Ung der den Veran.stalter (Geschäftsführer) 
treffenden Ptlic:h~n a:bgestellt sind. Auch müssen 
sie den ~emäß S 25 A,bs. 2 1n sie etg3ngenen 
Anordnungen nachkommen. 

:Verbotene Veranstaltungen 

S 30. (1) 'Verboten sind folgende Veranmlrun­
gen: 

,,1. der entgeltliche Betrieb voo Spiebpp::.r:icen, 
bei denen dem Benützer eine Vermögensl~ismng 
in Form von Geld, Waren oder einer nichc b!o!) 
:n c:iner :iutomatischen Spielverl:inge:-ung be­
;cehenden Gegenleistung für einen Spielerfolg er­
bnd, ~ odc:r in Aussidic gesc::llc oder eine Er•qlgs­
bescheinigung (Urkunde, Jeton, Plakette u. dgl.} 
1Usgefolgt wird, auch wenn diese nid,c in eine 
Vermögensleistung umtauschbar ist," 

2. die entgeltliche Wahrsagerei und Zukunfts­
deuoung, 

3. das Bettelmusizieren und 

4. Experimentalveranstaltungen lui dem Ge-b,e, 
der Hyp~e oder Suggesuion unter Heranzie­

. h_un-g von _Medien aus dem Kreise d·es Pu:bli­
~Üms., 

-,-
g_:cnci,i~~;gile·:~~-Vei-anstal~~g im Sinne 
dec .Z.; 2-. schon dann, wenn ,die Leismng eines 
Entgelces,-:11ach den vorfüigenden Umständen 'ZU 

et"Wllrten lSt. 

(2) Veroocen ist auch jede Werbung für die im 
Albs. 1 bezeichneten Veranstaltu-ngen. 

Strafen 

§ 32. (1) Eine Venvalcungsüibertretung begeht 
und ist mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 S oder 
mit Ar.r.est bis zti,seda"Wo.chen 'ZU bestr:ifen, 

;, 1., wer eine- -anmeldepflichtige. Vennna!cung 
ohne rcchr.swirksame A~ri,eldung.oder· eine ,on·zes­
sionspflichtige Veranstaltung ohn'e·" bchöräfichc' 

Bewilligung durchfuhrt oder wer eine verbotene 
V ennstaltung - .ausgenommen das Bettdmusizie­
ren (§ 30 Abs. 1 l:3) - abhält," 

2. wer seine; Konzession zur Deckung unbefugt 
durchgef.iihner Veranstaltungen Dritter miß­
lm.uchc oder durch einen nicht genehmigten 
Geschäftsführer oder Pächter ausüben !äße, 

„J . ,,er in :.nderer :ds der unter Z I und Z sowie 
Jer ,r. :\bs. 2 i be1.eichneten Weise die ihn ah Ver­
:insuller oder Gesch1fcsführcr gemiß 5 28- treffen­
den Handlungs- und Unt~rl2ssungspfüchtcn ver­
iet?.t," 

4. wer als Iaha'ber einer Veranstaltungsstätte 
einer i:hn gemäß S 29· Aibs. t ·treffenden Ver­
pB-ichtung zuwidemmddt.. 

(1> - - -. 
.,(5) Im. Falle ~ines Betriebes von Unter­

halcungsspielippancen ohne Konzession oder eines 
nach § JO Abs. 1 verbotenen Betriebes von Spiel­
appaucen können die Apparate einschließüch 
Jer darin befindlichen Entgelte für verfallen er­
kläre werden, soweit d.15 Verwaltungsstr:ifßcsetz 
die Verfallsstnfe rc?ßelc. . 

(6) Der Versuch ist strafbar." 

Übergangsbestimmungen 

LGBI. Nr. 22/1976 

18. Der .-\.b,. -t Je~ § JJ luc zu l„uc::n: 

; ,,Personen, die im Verlaufe der Jahre 197 4 oder 
: 1975 auf Grund einer Konzession zum Betriebe 
/ von geinäß § 30 Abs. 1 Z. I verbotenen Spiel­
; apparaten berechtigt waren, ist diese Konzession, 
'. unge2chtet des bestehenden Verbotes, bei Vor-
• liegen der sonstigen Voraussetzungen für die 
Konzessionsverleihung auf Antrag, befristet bis 
längstens 31. Dezember 19~0, für die bisherige 
Veranstaltungsstät~e und bis zum bisherigen Um­
fang zu erneuern. H2c jedoch der Konzessions­
werber im Jahre 1974 oder !975 eine solche 

; (erneuerte) Konzession bereits ;eit 20 JJ.hren be­
i sessen, so darf sie · ihm auch über den 31. De­
/ zen:iber 1980 Ainaµs erpeuerc we.rden." 
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